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Rechtssatz

Rechtssatz 1

 

Wenngleich die Beschwerdeführerin nicht selbst wegen ihrer Nationalität verfolgt wird, so gehört sie jedenfalls der

sozialen Gruppe derjenigen an, welche mit einem kurdischen Volksgruppenangehörigen verheiratet sind. Wie sich aus

den oben getro enen Feststellungen weiters ergibt, handelt es sich dabei auch um eine geschlechtsspezi sche

Verfolgung, welche ebenfalls vom Begri  der "bestimmten sozialen Gruppe" umfasst ist (vgl. Putzer / Rohrböck,

Leitfaden Asylrecht, Rz 68).

Schlagworte

asylrechtlich relevante Verfolgung, Mischehen, soziale Gruppe, Volksgruppenzugehörigkeit

Zuletzt aktualisiert am

28.01.2009

Quelle: Asylgerichtshof AsylGH, http://www.asylgh.gv.at
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